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DER FOURIER f Januar 1966

Erscheint' monatlich
39. Jahrgang Nr. 1
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V O N J A H R Z U J A H R

Das Militärjahr 1965

Wollte man das abgelaufene Militärjahr 1965 unter ein kennzeichnendes Stichwort
stellen, müsste man es das /a/ar der zaB/ra'cBew »T/TämcBen BofscBa/te» nennen. In
der Tat hat im Jahre 1965 eine bisher nie erlebte Zusammenballung von Vorlagen
(Botschaften und Berichten) stattgefunden, die aus dem Bereich des Militärdeparte-
ments stammten, vom Bundesrat den eidgenössischen Räten zugeleitet wurden und im
betreffenden Jahr nicht nur behandelt, sondern auch verabschiedet werden konnten.

Insgesamt tragen 10 verschiedene militärische Vorlagen an das Parlament das Jahres-
daturn 1965. Unter Einschluss einer aus dem Vorjahr stammenden Botschaft sind im

letzten Jahr von den eidgenössischen Räten gesamthaft sogar 11 Vorlagen erledigt
worden; davon standen nicht weniger als deren 10 auf der Traktandenliste der

Herbstsession 1965. Dieses Zusammenfallen einer ungewohnt grossen Zahl von bundes-

rätlichen Anträgen an das Parlament war nicht zuletzt eine Folge der Mirage-
angelegenheit, deren Bereinigung das Militärdepartement im Jahre 1964 sehr stark be-

anspruchte, so dass damals andere Geschäfte vorübergehend etwas in den Hintergrund
gedrängt wurden. Dem Chef des Militärdepartements ist es gelungen, sämtliche Sach-

vorlagen heil zwischen den Klippen der parlamentarischen Beratung hindurchzu-

steuern, was sicher auch als Anerkennung der innerhalb der Militärverwaltung geleiste-

ten, sehr gründlichen und fachgerechten Vorbereitungsarbeit betrachtet werden darf.

Im Gegensatz zu den Sachvorlagen gelang es nicht, die Zustimmung der eidgenössi-
sehen Räte zu der vollen Höhe des vom Bundesrat beantragten il/i/Tür/va/gm /;Vr c/ns

/aBr 7966 zu erhalten. Sowohl das Gesamtbudget des Bundes als namentlich auch der

Voranschlag des EMD war auf bisher nie erreichte Höhen angestiegen; der Militär-
Voranschlag, wie er vom Bundesrat vorgelegt wurde, belief sich auf insgesamt 1769

Millionen Franken, wovon 960 Millionen Franken auf die laufenden Ausgaben, und
S09 Millionen Franken auf die Rüstungsausgaben entfielen. Diese ausgesprochene Spitze
im Finanzbedarf des Jahres 1966 ist eine Folge der bereits angedeuteten Zusammen-
drängungen von Beschlussfassungen über eine grössere Zahl von Vorlagen im Jahre
1965, insbesondere des «Rüstungsprogramms 65«, die alle in engem Zusammenhang
mit der letzten grossen Armeereform, der TO 61, stehen. Infolge dieser unerwarteten
Häufung von Rüstungsausgaben im Jahre 1966 überschreitet die verlangte Budgetzahl
den anlässlich der Finanzplanung für die Jahre 1965 bis 1969 errechneten Jahres-
durchschnitt, der auf 1660 Millionen Franken lautet. Da jedoch der Anteil des Jahres

1


	...

